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|_ Beschlussvorschlaq

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Tourismus empfiehlt,
der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss empfiehlt,
der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,
der Stadtrat beschließt,

1, die Kerngebietsausweisungen auf Teilflächen des ehemaligen Betriebsgeländes der
Eisenacher Farbenfabrik „Arzberger, Schöpff & Co.“ wie in der Anlage 01 gekennzeichnet
gemäß Bebauungsplanentwurf der Stadt Eisenach Nr. 6 „Bahnhofsvorstadt“ (Anlage 02) zu
bestätigen;

2. den Negativkatalog zur Art der baulichen Nutzung zwecks Ausschluss unerwünschter
städtebaulicher Entwicklungen auf den betreffenden Flächen (Anlage 03).

ll. Begründung

Auf der Grundlage der Ergebnisse des städtebaulichen ldeenwettbewerbs „Tor zur Stadt
Eisenach“ und nachfolgender Beschlüsse des Eisenacher Stadtrates wurde der Entwurf des
Bebauungsplanes der Stadt Eisenach Nr. 6 „Bahnhofsvorstadt“ im September 1997 öffentlich
ausgelegt. Durch veränderte Entwicklungsrahmenbedingungen, neue Planungsüberlegungen
sowie wegen der bislang nicht darstellbaren Finanzierung einer Entkontaminierung der
lndustriebrache der ehemaligen Farbenfabrik „Arzberger, Schöpf & Co.“ wurde eine
kontinuierliche Fortführung der Planung bislang unmöglich gemacht.

Mit dem Stadtratsbeschluss Nr. 0611/02 vom 15.11.2002 wurde der Geltungsbereich des
Bebauungsplanes aktualisiert und - im Hinblick auf die beabsichtigte Umtrassierung der
Bundesstraße B 19 zwischen Sandgasse und Hauptbahnhof - für Teilbereiche eine
Veränderungssperre erlassen.

Die neu trassierte B 19 wird abschnittsweise die Kontaminierungsschwerpunkte der
lndustriebrache der ehemaligen Farbenfabrik überschneiden. Der geplante Straßenbau führte
mittlenıveile zu interministeriellen Abstimmungen, die bei Schaffung konkreter Voraussetzungen
durch die Stadt Eisenach eine Kostenbeteiligung des Landes von 90 % bei den
Nettoaufwendungen zur Entkontaminierung der Flächen enıvarten lassen (sog.
„Freistel/ungsverfahren“).

Eine der wichtigsten Voraussetzungen zur Erlangung dieser Altlastenfreistellung ist die vom
Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt (TMLNU) über das Thüringer
Landesvenıvaltungsamt (TLVwA) geforderte Selbstbindung der Stadt Eisenach zur
gewerblichen Nachnutzung der nachnutzbaren Grundstücksteile des ehemaligen
Fabrikgeländes in Form einer aktuellen Bestätigung der im Bebauungsplanentwurf von 1997
festgelegten Kerngebietsausweisung gemäß § 7 der Baunutzungsverordnung (BauNVO)
durch den Stadtrat. Der betreffende Teilbereich ist in der Anlage 01 gekennzeichnet. Soweit der
erforderliche Beschluss bis zum Jahresende nicht zu Stande kommt, scheidet eine Freistellung
durch den Freistaat definitiv aus.

Die Ausweisung der Flächen als Kerngebiet ist mit den Zielen der Raumordnung und
Landesplanung ausdrücklich vereinbar (Stellungnahme des Landesvenıvaltungsamtes vom
24.10.97) und im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange bereits abgestimmt
worden. Sie soll der Unterbringung von zentralen, zentrumsergänzenden Einrichtungen der
Wirtschaft und des Handels dienen.
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vorliegende Beschluss dient der aktuellen Bekräftigung gegenüber den zuständigen
dass die Stadt Eisenach eine mit den Grundsätzen der Finanzierungsrichtlinien

k I ' he Schäden“ vereınbare stadtebaulıche.d r „Freıstel/ung von der Verantwortung für ö o ogısc_ _ . _ ff de
Entwicklung anstrebt, so wıe dıes der Stadtrat mıt der geplanten Ausweisung des betre en en
Areals als Kerngebiet bereits 1997 beschlossen hat.

Zur Vermeidung unerwünschter städtebaulicher Effekte, insbesondere auch auf die Entwicklung
des angrenzenden innerstadtıschen Versorgungsbereıches, enthalt dıe Negatıvlıste ın er

03 eine Aufzählung solcher Arten baulicher Nutzung, die von der ZulässigkeitAnlage
d . Damit soll gewährleistet werden, dass von der zukünftigenausgenommen wer en

Nachnutzung der Brachfläche ein nachhaltiger Entwicklungsimpuls nicht nur fur die_ . . . .. .. _ dt
Bahnnofsvorstadt, sondern ım Sınne einer Funktıonserganzung auch fur die lnnensta
ausgeht.

/*H7/ 1 _\ A

Herr Schneider r /`\
Oberbürgermeister Bü ` er "/ l
Anlagen

Anlage 01 - Plan des ehemaligen Betriebsgeländes mit Kennzeichnung der Kerngebiets-
" " _ 121000flachen gemaß Bebauungsplanentwurf 1997, M

Anlage 02 - Auschnitt aus dem Bebauungsplanentwurf 1997, M, 1: 1000

Anlage 03 - Negativliste zur Art der baulichen Nutzung

371




